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293. Bundesgesetz: Maßnahmen gegen die Verbreitung des erworbenen Immundefektsyndroms (AIDS-
Gesetz)
(NR: GP XVI IA 184/A AB 952 S. 142. BR: AB 3127 S. 476.)

294. Bundesgesetz: Änderung der Verordnung betreffend die Prüfung der Arzte und Tierärzte zur Erlan-
gung einer bleibenden Anstellung im öffentlichen Sanitätsdienste bei den politischen
Behörden
(NR: XVI RV 785 AB 950 S. 142. BR: AB 3128 S. 476.)

2 9 3 . Bundesgesetz vom 16. Mai 1986 über
Maßnahmen gegen die Verbreitung des erwor-
benen Immundefektsyndroms (AIDS-Gesetz)

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Ein erworbenes Immundefektsyndrom
(AIDS/Acquired Immune Deficiency Syndrome)
liegt vor, wenn

1. dem jeweiligen Stand der Wissenschaft ent-
sprechende ausreichende Hinweise auf einen
bereits erfolgten Kontakt mit dem Virus
LAV/HTLV III (Lymphadenopathie asso-
ziiertes Virus/Human-T-Cell-Lymphotropic-
Virus III) vorliegen und zusätzlich

2. Krankheiten auftreten, persistieren (andau-
ern) oder rezidivieren (wiederkehren), die auf
Defekte im zellulären Immunsystem hinwei-
sen und bei denen für diese Immundefekte
keine bereits bekannten anderen Ursachen
vorliegen.

§ 2. (1) Meldepflichtig im Sinne dieses Bundesge-
setzes sind:

1. jede gemäß § 1 manifeste Erkrankung an
AIDS;

2. jeder Todesfall, wenn anläßlich der Totenbe-
schau oder Obduktion festgestellt wurde, daß
im Zeitpunkt des Todes eine Erkrankung
nach Z 1 bestanden hat; ein Todesfall ist auch
dann zu melden, wenn bereits eine Meldung
über den vorangegangenen Krankheitsfall
erfolgt ist.

(2) Zur Erstattung der Meldung gemäß Abs. 1
sind verpflichtet:

1. in Krankenanstalten der ärztliche Leiter der
Krankenanstalt;

2. der Totenbeschauer oder der Prosektor.

§ 3. (1) Die Meldung ist innerhalb einer Woche
nach Feststehen der Diagnose schriftlich an die
Bezirksverwaltungsbehörde zu erstatten.

(2) Die Meldung hat die Initialen (Anfangsbuch-
staben des Vor- und Familiennamens), das
Geburtsdatum und das Geschlecht des Kranken
bzw. Verstorbenen sowie in den Fällen des § 2
Abs. 1 Z 1 auch die relevanten anamnestischen und
klinischen Angaben zu enthalten.

§ 4. (1) Personen, bei denen ein Kontakt mit dem
Virus LAV/HTLV III nachgewiesen wurde, ist es
verboten, mit ihrem Körper gewerbsmäßig
Unzucht zu treiben.

(2) Personen, die gewerbsmäßig Unzucht trei-
ben, haben sich neben den nach dem Geschlechts-
krankheitengesetz, StGBl. Nr. 152/1945, und der
Verordnung BGBl. Nr. 314/1974 vorgeschriebenen
Untersuchungen vor Aufnahme dieser Tätigkeit
sowie periodisch wiederkehrend, mindestens
jedoch in Abständen von drei Monaten, einer amts-
ärztlichen Untersuchung auf einen Kontakt mit
dem Virus LAV/HTLV III zu unterziehen.

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat den im
§ 2 der Verordnung BGBl. Nr. 314/1974 vorgese-
henen Ausweis nicht auszustellen bzw. einzuzie-
hen, wenn

1. bei einer Untersuchung gemäß Abs. 2 ein
Kontakt mit dem Virus LAV/HTLV III nach-
gewiesen wird, oder

2. die Vornahme einer Untersuchung gemäß
Abs. 2 verweigert wird.

§5. (1) Wird anläßlich der Untersuchung bei
einer Person ein Kontakt mit dem Virus LAV/
HTLV III nachgewiesen, so ist der Arzt verpflich-
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tet, dies der betreffenden Person im Rahmen einer
eingehenden persönlichen Aufklärung und Bera-
tung mitzuteilen.

(2) Jeder Arzt, der einer Person mitteilt, daß bei
ihr ein Kontakt mit dem Virus LAV/HTLV III
nachgewiesen wurde, hat sie ferner über die Arten
der Übertragungsmöglichkeiten dieses Virus sowie
über die Verhaltensregeln zur Vermeidung einer
solchen Übertragung zu belehren.

(3) Jeder Amtsarzt ist gegenüber Personen, die
gewerbsmäßig Unzucht treiben, anläßlich der
Untersuchungen gemäß § 4 Abs. 2 verpflichtet, sie
über die Arten der Übertragungsmöglichkeiten des
Virus LAV/HTLV III, die Verhaltensregeln zur
Vermeidung einer solchen Übertragung sowie über
das Verbot gemäß § 4 Abs. 1 zu belehren.

(4) Die gemäß § 22 des Suchtgiftgesetzes, BGBl.
Nr. 234/1951, anerkannten Einrichtungen und
Vereinigungen zur Beratung und Betreuung von
Personen im Hinblick auf Suchtgiftmißbrauch
haben die Personen, die ihre Tätigkeit in Anspruch
nehmen, über bestehende Beratungs- und Betreu-
ungseinrichtungen im Hinblick auf AIDS zu infor-
mieren.

§ 6. (1) Untersuchungen zum Nachweis eines
bereits erfolgten Kontaktes mit dem Virus LAV/
HTLV III dürfen nur nach den dem jeweiligen
Stand der Wissenschaft entsprechenden Methoden
und nur unter Einhaltung der hiefür maßgeblichen
Kriterien zur Qualitätssicherung durchgeführt wer-
den.

(2) Bei der Untersuchung auf LAV/HTLV III-
Antikörper dürfen in Verkehr gebrachte Diagno-
stika nur dann verwendet werden, wenn sie vom
Bundesstaatlichen Serumprüfungsinstitut auf Wirk-
samkeit geprüft worden sind. Die Packung hat die
amtliche österreichische Prüfnummer und den Ver-
merk „Staatlich geprüft" zu tragen. Ist die Wirk-
samkeit zur Prüfung eingereichter Diagnostika
nicht gegeben, ist dies auf Antrag des Einschreiters
vom Bundesminister für Gesundheit und Umwelt-
schutz mit Bescheid festzustellen.

§ 7. Der Bundesminister für Gesundheit und
Umweltschutz hat, insbesondere durch Vergabe
von Forschungsaufträgen, für die Durchführung
von Studien über den Stand und die weitere Ent-
wicklung der epidemiologischen Situation betref-
fend AIDS zu sorgen.

§ 8. (1) Der Bundesminister für Gesundheit und
Umweltschutz hat für die Ausarbeitung und Durch-
führung eines umfassenden Informationskonzeptes
mit dem Ziel einer Aufklärung über mit AIDS
zusammenhängende Fragen, insbesondere über die
Arten der Übertragungsmöglichkeiten des Virus
LAV/HTLV III sowie über die Verhaltensregeln
zur Vermeidung einer solchen Übertragung, zu
sorgen.

(2) Die Tätigkeit von Einrichtungen und Verei-
nigungen zur Beratung und Betreuung von Perso-
nen im Hinblick auf AIDS kann vom Bund geför-
dert werden. Die Förderung hat durch Gewährung
von Zuschüssen nach Maßgabe der hiefür nach
dem jeweiligen Bundesfinanzgesetz verfügbaren
Bundesmittel zu erfolgen.

(3) Zuschüsse nach Abs. 2 dürfen physischen und
juristischen Personen nur zur Errichtung und zum
Betrieb solcher Stellen der im Abs. 2 bezeichneten
Art gewährt werden, die mit Rücksicht auf die Zahl
der Personen, die die dort gebotenen Hilfen in
Anspruch nehmen, zweckmäßig und wirtschaftlich
erscheinen. Jeder geförderten Einrichtung oder
Vereinigung muß ein mit Fragen im Hinblick auf
AIDS hinreichend vertrauter Arzt sowie sonstiges
qualifiziertes Personal, das eine entsprechende
Beratung und Betreuung gewährleistet, zur Verfü-
gung stehen.

(4) Vor Gewährung von Zuschüssen hat sich der
Empfänger dem Bund gegenüber zu verpflichten,
zum Zweck der Überwachung der widmungsgemä-
ßen Verwendung der Zuschüsse Organen des Bun-
des die Überprüfung der Durchführung durch Ein-
sicht in die Bücher und Belege sowie durch Besich-
tigung an Ort und Stelle zu gestatten und ihnen die
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Ferner hat
sich der Empfänger zu verpflichten, bei nicht wid-
mungsgemäßer Verwendung von Zuschüssen diese
dem Bund zurückzuzahlen.

§ 9. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand
einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden
strafbaren Handlung bildet, begeht eine Verwal-
tungsübertretung und ist hiefür mit Geldstrafe bis
zu 100 000 S zu bestrafen, wer

1. entgegen §4 Abs. 1 gewerbsmäßig Unzucht
treibt;

2. gewerbsmäßig Unzucht treibt, ohne sich vor
Aufnahme dieser Tätigkeit und regelmäßig
wiederkehrend einer amtsärztlichen Untersu-
chung gemäß § 4 Abs. 2 zu unterziehen.

(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist
hiefür mit Geldstrafe bis zu 30000 S zu bestrafen,
wer die im § 2 Abs. 1 vorgesehene Meldung nicht
oder nicht rechtzeitig (§ 3 Abs. 1) erstattet.

§10. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli
1986 in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Gesundheit und Umwelt-
schutz betraut.

Kirchschläger

Sinowatz
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2 9 4 . Bundesgesetz vom 16. Mai 1986, mit
dem die Verordnung des Ministers des Innern
vom 21. März 1873, RGBl. Nr. 37, betreffend
die Prüfung der Ärzte und Tierärzte zur
Erlangung einer bleibenden Aasteilung im
öffentlichen Sanitätsdienste bei den politischen

Behörden, geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Die Verordnung des Ministers des Innern vom
21. März 1873, RGBl. Nr. 37, geändert durch die
Verordnung BGBl. Nr. 100/1947 und auf Geset-
zesstufe gehoben durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 334/1965, wird wie folgt geändert:

1. Am Ende des § 7 lit. c wird der Strichpunkt
durch einen Punkt ersetzt; lit. d entfällt.

2. § 15 entfällt.

Artikel II

§ 186 Abs. 1 BDG 1979, BGBl. Nr. 333, ist auf
dieses Bundesgesetz anzuwenden.

Artikel III

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. März 1986 in
Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Gesundheit und Umwelt-
schutz betraut.

Kirchschläger

Sinowatz
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